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auch an das Mufeums-Kunftleben vollftändig gewöhnt. Mufften fich fogar die

Künf’cler dazu verfiehen, ihre Werke nun unmittelbar für die Mufeen zu fchaffen!

Hierdurch hat begreiflicher Weife das Bauen von Mufeen eine erhöhte Bedeutung

erlangt. Bei deren Errichtung wie bei ihrer Ausrüftung follte aber unfer oberfter

Grundfatz itets fein und bleiben, dafs ein Mufeum kein blofses Magazin, und wäre

es auch noch fo wohl geordnet, fondern ein Rahmen für die Kunftwerke fein foll,

der würdig genug ift, ihre urfprüngliche Bedeutung für das Leben anzudeuten.

Dann lehrt die Kunft nicht nur, fie fchmückt auch und begeiftert, im Sinne

der in unferer Zeit herrfchenden hiftorifchen Anfchauung.

In den meiften der oben befchriebenen Mufeen waren urfprünglich die Kunft— samxi131ifngen

und Alterthümerfammlungen mit den wiffenfchaftlichen Sammlungen, hier und dort verfchiedener

auch mit den Bibliotheken 189) vereinigt. So if’t es an manchen Orten bis heute A”-

noch geblieben. In den grofsen Städten aber mufften im Laufe der Zeit die Samm—

lungen getrennt und befondere Mufeen für einzelne Gebiete der Kunft und Wiffen-

fchaft errichtet werden.

Namentlich die Mufeen für Naturkunde find jetzt meif’c aus ihrem früheren MiiZ'en

Verbande mit anderen Sammlungen losgelöst und in eigenen Gebäuden untergebracht. für

Eine wirklich felbfiändige Entftehung und Entwickelung hat von den alten Anflalten Naturk““de‘

diefer Art nur das Muféum d’ßzzfloz're nafurelle zu Paris, deffen Gründung in das

Jahr 1626 fällt”°), ferner eine Anzahl der in neuerer Zeit gefchaffenen Mufeen für

Naturkunde. Sie erfordern, ihrer gefchichtlichen und fachlichen Bedeutung gemäfs,

eine befondere Betrachtung (fiehe Kap. 6), die fich auch auf die Mufeen für Völker—

kunde, diefe jüngf’ten Errungenfchaften der wiffenfchaftlichen Forfchung, erf’crecken kann.

Das ältef‘ce Mufeum für Kunfthandwerk und Gewerbe bef’reht im Conferwaz‘az'rz 14°.
Mufeen

des arts el mäz‘z’ers zu Paris, das aus der Zeit der franzöfifchen Revolution fiammt 191). für

Seine Anlage erfolgte auf Grund eines Befehluffes des Convents, dahin lautend‚ dafs »die Gründung Kunfthandwerk

eines öffentlichen Lagers (de'päl j>uölic) für Mafchinen, Modelle7 Werkzeuge, Zeichnungen, Befchreibun gen “nd Gewerbe'

und Bücher aller Zweige der Künfte und der Gewerbe (de lau; [es gmres d'an‘ et métiers)« erfolge. Dies

gefchah durch Decret vorn IO. October 1794, welches diefer Anfialt den Namen gab, den fie noch heute

führt. Die Ausführung des Decrets fand aber erft mehrere jahre fpäter unter dem Directorium fiatt, das

durch Gefetz vom IO. Juni 1798 beftimmte‚ dafs dem Conferz!aioire des arts el me’tiers die Gebäude der

ehemaligen BenedictinerAbtei St. Martin-des-Champs zugewiefen werden. Mufeum und Schule wurden da.

felbfi: im April 1799 eröffnet.

Die vielen fonftigen Mufeen für Kunfthandwerk und Gewerbe find Schöpfungen

der neuef’cen Zeit. Ihre Entf’cehung if‘c auf den Erfolg der erfien Weltausftellung zu

London von 1851 zurückzuführen.

Von diefen, fo wie von Mufeen für einzelne Fachgebiete wird in den folgenden

Kapiteln die Rede fein.

b) Gefammtanlage.

I) Allgemeine Erforderniffe und Grundzüge.

Die Mufeumsanlage im Grofsen und Ganzen, fo wie der Bedarf an Räumen R Ii>1.d {

im Befonderen richten fich nach den Sammlungen, die im Gebäude aufgenommen am e “'

werden follen, und nach dem Umfang derfelben.

 

139) Siehe Axt. 38 (S 45).

190) Siehe: Revue gé7z. de l’arch. 1883, S. 17.

“") Siehe: Encyclo/fléa'ie d’arc/z. 1883, S. 34.
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Für Mufeen von Provinzialitädten und felbll für die von Hauptflädten kleiner

Länder ift es, wenn die einzelnen Sammlungen nicht zu grofs find, wohl zuläffig

und aus Erfparnifsrückfichten rathfam, alle Sammlungen des Ortes in einem einzigen

Gebäude zu vereinigen. So findet man denn, wie bereits in Art. 138 (S. 187) er-

wähnt, in den Mufeen oft aufser den Abtheilungen für Kunft, Kunftwiffenfchaft und

Alterthurnskunde auch jene für Kunflhandwerk, ferner diejenigen für Naturkunde,

Völkerkunde und verwandte Wiffenfchaften, fo wie die für Koflbarkeiten und Merk-

würdigkeiten mannigfacher Art aufgenommen. Hier und dort find auch die Biblio—

theken mit den Mufeen vereinigt 192). Wenn aber diefe einzelnen Sammlungen einen

grofsen Umfang und hohe Bedeutung haben, fo if’c es meift nothwendig, für jedes

diefer Hauptgebiete ein befonderes Mufeum anzulegen und für feine Zwecke je ein

eigenes Gebäude zu errichten. In letzterer Weife pflegen die Mufeen unferer grofsen

Hauptftädte in der Neuzeit angelegt zu werden. Dort finden fich auch für einzelne

Zweige der Kunlt und Wiffenfchaft Sondermufeen, z. B. folche, die vornehmlich

für Gemälde, andere, welche für Sculpturwerke u. f. w. beftimmt find. Weitere

Sondermufeen enthalten theils nur Werke eines Meiflers, theils Funde von befiimmten

Orten, theils Gegenftände eigenartiger Fachrichtungen (fiehe Kap. 7).
Die Sammlungsfäle find naturgemäfs immer die Haupträume der Mufeen, in kleineren Anlagen

diefer Art mitunter fait die einzigen Räume (lerfelben. In größeren, volll'tändigeren Sammlungsgebäuden

dürfen allerdings, aufser den öffentlichen Vor» und Verbindungsräumen des Haufes, auch Studien— und

Arbeitszimmer, Verwaltungs- und Gei'chäftszimmer, fo wie andere befondere Räume, die in Art. 146 ver-

zeichnet und befprochen find, nicht fehlen.

Alle Sammlungsfäle find fo reichlich zu bemeifen, dafs die zu erwartende Vermehrung ihres Inhaltes

bewerkftelligt werden kann. Unter Berückfichtigung defi'en ifi;, je nach Zahl und Gröfse der aufzunehmenden

Gegenflände, die Beanfpruchung an Wand- und Bodenflächen, überhaupt der Raumbeclarf der Sammlung

zu ermitteln (fiehe Kap. 4 bis 6, unter a).

Einen Begriff von der annähernd erforderlichen Flächenausdehnung des Ge—

bäudes verfchafft man fich dann auf dem in Art. 146 angegebenen Wege. Der Bau—

platz mufs grofs genug fein, um darauf das Mufeum in folchen Abltänden von

benachbarten Häufern zu errichten, dafs einestheils bei Ausbruch eines Brandes die

unmittelbare Uebertragung des Feuers auf das Sammlungsgebäude und deffen Schätze

nicht zu befürchten if’c, anderentheils der Lichteinfall, überhaupt die Erhellung der

Räume, nicht beeinträchtigt wird. Nach Umf’tänden werden Entfernungen von den

Nachbargebäuden bis zu 50m und darüber erforderlich. Dem entfprechend mufs

das Mufeum, je nach Lage der Bauftelle, hinter die Bauflucht des Platzes oder der

Strafse zurückgerückt werden, und dies erfcheint auch im Intereffe der äufseren Er—

fcheinung des Gebäudes, fo wie zur Abhaltung des Sttafsenftaubes u. f. w., meift noth-

wendig. Die höchft mifsftändigen Einwirkungen des Reflexlichtes von vorhandenen

oder vielleicht noch zu errichtenden Gebäuden können nur durch angemeffen grofse

Entfernung letzterer vom Mufeum vermieden werden.
Am günfizigften ift offenbar ein Bauplatz in ganz freier Umgebung, auf welchem dem Gebäude die«

jenige Stellung gegeben werden kann, die es mit Rückfieht auf die Natur der Sammlungen und das Er-

fordernifs guter Erhellung haben fell. Für manche Zwecke ill vorwiegend nördliche Lage der Räume

erforderlich.

Der Bauplatz foll möglichft im Mittelpunkt des Verkehres liegen, damit das Mufeum allen Kreifen

der Bevölkerung leicht zugänglich fei und fomit feinem Hauptzweck diene. Allein nur in feltenen Fällen

gelingt es, für das zu errichtende Mufeum einen Platz, der allen vorgenannten Bedingungen genügt,

zu erlangen.

192) Siehe Art. 38 (S. 45) und Kap. 8.
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Die Mufeen follen vor Allem zweckgemäfs, alfo in erfter Linie zum befchau-

lichen Genufs, zur geif’tigen Veredelung, zur Freude und Belehrung der Menge, in

zweiter Linie zu ernftem Studium der Fachmänner, Künftler und Gelehrten angelegt

fein. In diefem Sinne ift für die Errichtung eines Mufeums dasjenige Syf’cem der

Anordnung der Räume, welches für Zwecke der Kunft und Wiffenfchaft und für die

Schauftellung ihrer Erzeugniffe je nach deren Natur am heiten geeignet erfcheint‚

von der Mufeumsverwaltung von vornherein fett zu ftellen.

Man findet im Allgemeinen den Grundfatz durchgeführt, die Gegenftände nach

den Epochen ihrer Entwickelung, nach Zeit und Ort ihres Vorkommens, nach Völker-

fchaften und Ländern, nach Art und Wefen zu ordnen. Werke der fchönen Künfte

und der vielen damit verwandten Schaffenszweige müffen insbefondere nach dem

Stil und der Schule, deren Gepräge fie haben, unterfchieden werden. Es pflegt

alfo die fachliche, einheitliche und überfichtliche Ordnung der Sammlung obzuwalten,

fo viel wie möglich auch die chronologifche und geographifche Reihenfolge ein—

gehalten zu fein. Doch darf man nicht fireng und pedantifch dabei verfahren.

Damit das lntereffe des Befchauers nicht erlahme und die Fülle der gleichartigen,

annähernd gleichwerthigen Schöpfungen ihn nicht ermüde, follen Werke allererften

Ranges, Gebilde ganz aufserordentlicher Art, in folcher Weife aufgef’cellt werden,

dafs fie zu der ihnen gebührenden Geltung kommen und mit ihrer Umgebung im

Einklang find. Zu diefem Zweck wird folchen Hauptftücken ein Ehrenplatz ein—

geräumt: es wird eine Raumerweiterung, mitunter ein befonderer Prunkraum ge

fchaffen (Fig. 243), in welchem fie mit anderen damit in Beziehung Itehenden,

charakteriftifchen Stücken vereinigt und durch die Ausftattung des Raumes wirkfam

gehoben find. Man darf aber in diefer Richtung nicht zu weit gehen. Man befolgt

kein richtiges Kunftprincip, wenn man das Befte, ohne alle Rückficht auf die Zu-

fammengehörigkeit, neben einander aufftellt 195).

Es mehren fich die Stimmen, welche verlangen, dafs die Kunftfchöpfungen in ihrem lebendigen

Zufammenhange mit der Umgebung, zu der fie gehören und der fie entnommen find, zur Anfchauung

gebracht werden.

So erklärt u. a. der Verfaffer von »Rembrandt als Erzieher« die übliche Auffiellung in den Mufeen,

nach Rubriken als direct kunflwidrig. Je wiffenfchaftlicher unfere Mufeen feien, def’to unkünftlerifcher

erfcheinen fie. Mufeen follen Erziehungsorgane für das gefammte Volk, nicht aber blofse Beleg-

fammlungen für wifi'enfchaftliche Forfchung fein. Es erfcheine daher rathfaxn und zweckmäfsig, den

Grundgedanken einzelner einheitlich decorirter Innenräume, wie man es in gröfseren Ausftellungen und

Mufeen theilweife fchon anzuwenden begonnen, zu erweitern.

Auch lli'äbz‘us 194) fpricht fich fehr entfchieden gegen die herkömmliche Einrichtung der grofsen

Mufeen aus, welche das grofse Laienpublicum benachtheilige, ohne den Wenigen, die Studien machen

wollen, befondere Vortheile zu bieten. Beiden Theilen werde geholfen und, namentlich auch in Kunft—

mufeen, eine äfthetifch wohlthuende und erhebende Ausftellung von Kunftwerken, anftatt eines blofsen

Magazins von Kundgegenftänden, gefchaffen fein, wenn die heiten zu einer Schaufammluug ausgewählt

und deren Auffiellung in Räumen bewerkftelligt werde, welche dem Inhalte entfpräche. Wenn diefe

Auswahl getroffen fei, fo liefsen fich alle anderen Sammlungsgegem'tände defto beffer nach fyftematifchen

Grundfätzen fo magaziniren, dafs fie von Kunf’tkennern und Künftlern zu eingehenden Studien ungeftörter

und bequemer benutzt werden könnten, als in einem Mufeum, das nur Schaufammlungsfäle enthalte.

Für manche Sammlungen, namentlich für alle naturwiffenfchaftlichen, hat der

Gedanke des Zerlegens in eine Schau und eine Studienfammlung, die beide räum-

lich getrennt find, bei Fachmännern und Laien Beifall gefunden. Aber für Mufeen

193) Eine 7‘rz'bzma für hervorragende Bilder aus verfchieclenen Schulen zu fchaffen, wäre nach 1Voll‘mmm (_fiehe'. Deutfche

Bauz. 1869, S. 182) ein verwerflicher Gedanke.

194) In: Die zweckmäfsige Einrichtung großer Mufeen. Deut(ehe Rundfchau 189r, S. 352.
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der bildenden Künfte, der Kunftgewerbe und der Völkerkunde wird die Auswahl

einer Schaufammlung in mafsgebenden Kreifen für unzweckmäfsig und unausführbar

gehalten, weil angenommen wird, dafs die grofse Menge für Gemälde, Bildwerke,

Alterthümer, für kunftgewerbliche Arbeiten, für ethnographifche Gegenftände u. [. w.

fo viel Intereffe habe, dafs man ihr gar nichts vorenthalten dürfe. Dies trifft wohl

für kleinere Sammlungen und den engen Kreis ihrer Befucher zu; es gilt dagegen

nicht für grofse hauptftädtifche Sammlungen und die vielen Leute, die fie befuchen

und die in einer grofsen Menge ähnlicher Schaugegenftände nur ermüdende Wieder-

holungen erblicken.

Defshalb wird man nicht umhin können, in allen grofsen Mufeen, die ja mit

der Zeit mehr und mehr überfüllt werden, früher oder fpäter eine Scheidung des

Inhaltes in eine Schau— und eine Studienfammlung vorzunehmen.

Im Vorftehenden ift bereits der innere Organismus des Mufeums und einiger-

mafsen deffen Ausgef’taltung in Betracht gezogen; denn man mufs fich über alle

diefe Dinge, die zum Syltem der Anordnung der Sammlung gehören, vollkommen

klar fein, ehe man'zum Entwerfen des Gebäudes, deffen Gefammtanlage davon ab—

hängt, fchreiten kann. Wollte man z. B. die Vorfchläge, die in der unten angegebenen

Quellel95) bezüglich der Reorganifation der Kunftmufeen gemacht worden find,

annehmen und auf Mufeen überhaupt übertragen, fo müffte man folgerichtiger Weife

die Herftellung einzelner, durch einen Park getrennter und allenfalls durch gedeckte

Gänge verbundener Gebäude, >>welche in ihrer Bauart den verfchiedenen Zeitaltern

und Völkergruppen zu entfprechen hätten«‚ vornehmen. In letzterer Hinficht geht

diefer Gedanke, felbft für unfere dem Stilwechfel huldigende Zeit, offenbar zu weit.

Wohl aber läfft fich eine architektonifch fchöne, wohl geordnete Gruppirung mehrerer

Mufeen, deren Abfonderung mancherlei Vorzüge hat, in verfchiedener Weife fchaffen

Solche Anlagen find da und dort fchon geplant und zum Theile ausgeführt worden.

Hierher gehört der von König Friedrich Wilhelm IV. gefaffte, von ihm und feinen Nachfolgern

verwirklichte Gedanke der Errichtung eines Bezirkes von Mufeen für Kunft und Alterthumswiffenfchaft

auf dem nördlichen Theil der Spree»lnfel zu Berlin (hehe Art. 131, S. 183).

Auch für die Hof-Mufeen zu Wien hatten fowohl z/. Ferflel, als 7}. Han/m eine zufammenhängende

Anlage von Gebäuden, die einen ausfchliefglich der Wiffenfchaft und Kunft geweihten Mufenhof zu bilden

beftimmt waren, entworfen 195).

Aus neuerer Zeit fiamrnt der fchöne Entwurf zu einem National-Mufeum für Bukaref‘t von Schmiedc'n,

7/. Weltzz'en & Speer‘“), wobei drei durch Hallen mit einander verbundene Sammlungsgebäude ange-

nommen find.

Mag man fich nun die Mufeumsgebäude der Zukunft geplant denken, wie man

willl98)‚ fo werden fie doch ficherlich die heutzutage befiehenden Typen diefer Bau—

werke nicht verdrängen.

 

195) KRELL, P. F. Ein neues Syftem für Kunftausflellung'en und Galerien. Beil. zur Allg. Zeitung 1889, No. 279,

S. 2, — Der Verfaffer denkt [ich die Gemälde-Mufeen aus Bildern folgender Gruppen zufammengefetzt:

a) Gefehichtsbilder, d. h. Darfl:ellungen aus der politifchen und der Culturgefchichte, in einer Anzahl Säle, welche je

den grofsen, gefchichtlichen Epochen gewidmet wären.

ß) Das Leben der Neuzeit, in eine größere Zahl von Abtheilungen gefchieden: Dafein und Treiben der Bevölkerung

in grofscn Städten, Landfchaften, die damit in Beziehung firehen. Das Leben in kleinen Städten, auf dem Lande, im Gebirge,

am Meere, mit zugehörigen Landfchaften und Thierbildern.

7!) Die Welt der religiöfen Vor-{tellungen und Darftellungen des kirchlichen Lebens. Phantafiewelt der mythologifchen

und allegorifchen Sehöpfungen, denen lich die fog. claffifchen Landfchaften anzufchliefsen haben würden.

196) Siehe: Zeitfchr. d. öft. Ing.- u. Arch.—Ver. 1867, Bl. 8 u. g.

197) Siehe: Deutfche Bauz. 1887, S. 145.

193) Die in den großen Mufeen von London und Paris wahrgenommenen Mängel des üblichen Syfiems der Grundrifs«

anordnung, bedingt durch das Aneinanderreihen rechteckiger Sammlungsräume, bilden den Gegenftand eines Auffatzes (f. u.),

deffen Verfaffer fiir Sammlungsgebäude von grofser Ausdehnung die radiale und concentrifche Raumeintheilung nach ähn-

lichem Grundgedanken, wie bei der Parifer Weltausftelluug von 1867 empfiehlt. Das Syftem fei eben (owohl auf den halb-
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Die von Alters her übernommenen Sammlungsgebäude haben grofsentheils

eine zeitgemäfse Umgeftaltung erfahren, und feit Anfang diefes ]ahrhundertes find

eine Reihe neuer typifcher Mufeumsbauten gefchaffen worden, die auch für die Zu—

kunft grundlegend bleiben werden. Diefe in den folgenden Kapiteln zu befchreibenden

Grundrifsbildungen derfelben find entwickelungsfähig. Sie laffen, wenn der Wandel

der Anfchauungen folches erfordert, das Zerlegen des Gebäudes in eine Anzahl

von Abtheilungen zu, derart, dafs die Scheidung recht augenfällig gemacht werden

kann, fowohl in der Anordnung der Zugänge, als in der Bemeffung der Säle, Zimmer

und Höfe, fo wie in deren Ausgeftaltung.
Eine weit durchgreifendere Aenderung bezweckt das fog. Agglomerations-

Syf’teml99). Es beruht auf dem nach dem Bedürfnifs fich richtenden Aneinander-

reiben verfchiedener Baukörper für die einzelnen Haupttheile der Sammlungen und

Geht fomit im Gegenfatz zur vorherrfchenden Anordnung der Vereinigung aller

Sammlungsabtheilungen in einem einheitlichen Gebäude.
Nach diefem Grundgedanken ift der Entwurf des neu zu errichtenden Landesmufeums der Schweiz,

als deffen Sitz Zürich beflimmt it‘s, erdacht.

2) Räume und deren Vertheilung.

Die Zahl und die Gröfsenverhältniffe der Räume werden von Fall zu Fall nach

den Erforderniffen der Aufgabe, die der Sammlungsräume insbefondere auf Grund

der Anfätze, die in den nachfolgenden Darlegungen über die einzelnen Arten von

Mufeen gemacht find, fel’c gef’tellt. Nach dem Gefammtflächeninhalt der Räume und

nach der Zahl der Stockwerke, auf welche fich jene vertheilen, if’t unter Hinzu-

rechnung des nöthigen Raumaufwandes für Mauerdicken, Treppen, Gänge, Flur-

hallen u. dergl., der etwa 50 bis 60 Procent beträgt, die ungefähre Flächenaus—

dehnung des Gebäudes zu ermitteln 20°). Mufeen, die nur aus einem zu unter—

kellernden Erdgefchofs beitehen, find zweckmäfsig, aber verhältnifsmäfsig felten.

Am häufigfien if’c die Anlage von zwei Gefchoffen über dem Sockelgefchofs. Das

Hauptgefchofs mit den Deckenlichtfälen pflegt das I. Obergefchofs zu bilden, und

die grofse Höhe, welche diefelben bedürfen, giebt mitunter Veranlaffung dazu, noch
in einem II. Obergefchofs Gemächer um die Deckenlichtfäle herum anzuordnen.

Sind glasbedeckte Binnenhöfe vorhanden, fo nehmen diefelben die ganze Gebäude-

höhe vom Erdgefchofsfufsboden an ein. Sie pflegen in jedem Gefchofs mit hallen-

artigen, offenen Flurgängen umgeben zu fein und im Erdgefchofs, gleich den Sälen,

zur Auffiellung von Sammlungsgegenf’cänden geringerer Bedeutung benutzt zu werden.

In folchen Fällen, wie überhaupt in mehrgefchoffigen Mufeen, ift die Anlage

der Haupttreppe von grofser Wichtigkeit. Sie mufs in fchöner, überfichtlicher Be-

ziehung zum Hauseingang und im Zufammenhang mit den Flurhallen jedes Gefchoffes

fliehen, darf aber nicht die Reihenfolge der Räume jedes Gefchoffes ftörend unter-

brechen und foll auch keinen werthvollen Platz an einer der Aufsenfronten, welcher

zu Mufeumszwecken verwendet werden könnte, einnehmen. Aus diefen Gründen

liegt die Haupttreppe oft im Inneren der Gebäudeanlage und wird dann theils mit

kreisfiirmigen Grundrifs übertragbar (der bekanntlich bei der Patent— und Muflerfchutz-Ausfizellung zu Frankfurt a. M. 188r an-

gewendet werden ill) und lafl'e lich auch bei zweigel'choffigen Mufeen durchführen. Die vergleichende Betrachtung von Werken

derfelben Art, die in den concentrifchen Ringen aufzuftellen wären, lafi'e lich verbinden mit der geographifchen Zufammen-

gehörigkeit, wenn jedem Land und Volk ein Sector für fich zugetheilt werde. (Siehe: BARR-FERREE. 1V1;tes an um mm ar.

rangemenis aöraad. Archz'teciure am! ßuz'ldz'ng', Bd. 14, S. rg.)

199) Siehe: Deutfche Bauz. 1891, S. 547.

200) Siehe die Tabelle auf S. 199, insbefondere Spalte V Li. VI.


